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Fussballverband Rheinland e.V.
Spielkreis Mosel
Durchführungsbestimmungen 
für Spiele um den Kreispokal + Spiele um die Pokale der beteiligten Sponsoren + Hallenturniere, Hallenrunde
Es gelten die Satzung und Ordnungen des Fußballverbandes Rheinland e.V.
Ergänzende Regelungen werden in den nachfolgenden Durchführungsbestimmungen des Spielkreises Mosel festgelegt. Diese gelten in ihrer sprachlichen Form für Frauen + Mädchen und Männer + Jugendliche gleichermaßen.

Die Durchführungsbestimmungen sind gültig für die Altersgruppen der Senioren, Alte Herren, FZM, Frauen, Juniorinnen und Junioren. 
Achtung: Schienbeinschützer sind Pflicht!

Anreise
Die am Turnier teilnehmenden Mannschaften möchten bitte so rechtzeitig anreisen, dass der vorgegebene Spielplan eingehalten werden kann.

Bitte beachten, dass 30 Minuten vor Turnierbeginn der jeweiligen Altersgruppen die Passkontrolle durchgeführt wird.

Die Anreise bei ungünstigen Witterungsbedingungen liegt in der Sorgfaltspflicht der Vereine.

Anzahl der Spieler

Die Anzahl der Spieler ist jeweils auf die altersspezifische Gruppe festgelegt, daraus ergibt sich auch die mögliche Zahl der Auswechselspieler.
Für die Hallenrunde ist auf der jeweiligen Gruppen-Übersicht die Anzahl der Spieler vermerkt.

Abweichungen sind vorgesehen bei Bambini, F- + E-Jugend in den Großhallen wie Bernkastel, Morbach, Piesport, Traben-Trarbach, Zell.
Hier gilt 5 Spieler + 1 Torwart. 
Ein Verein darf bei Hallenspielen bis zu 12 Spieler pro Spieltag einsetzen.
Anzahl der Spieler bei Futsal: 1 Torwart, 4 Feldspieler, max. 7 Auswechselspieler bei Spielbeginn: mindestens 5 Spieler

Gespielt wird in Großhallen Bernkastel, Morbach, Piesport, Traben-Trarbach, Zell

-Ausnahme im Jugendbereich – das Wiedereinwechseln innerhalb der zulässigen Auswechselspieler ist generell erlaubt.
(Näheres im Anhang der Erläuterungen für den Spielbetrieb – Jugend)
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Ausrichter

Der Ausrichter auch verantwortlicher Verein oder Spielgemeinschaft genannt ist für die ordnungsgemäße Durchführung der ausgeschriebenen Veranstaltung zuständig.

An den jeweiligen Spieltagen hat er die Voraussetzungen für den Spielbetrieb zu gewährleisten bezüglich Spielstätten, Kabinen, Nebenräume.

Bei Feststellung von Schäden ist der verursachende Verein (Teilnehmer) oder die ganz Gruppe, die den Schaden verursacht hat, zur Rechenschaft zu ziehen bzw. dem Eigentümer der Spielstätte zu melden. Das Hausrecht an den jeweiligen Spieltagen obliegt dem verantwortlichen Verein, falls der Eigentümer oder sein Vertreter nicht vor Ort ist.
Endrunden-Teilnehmer
Die Teilnehmer der Endrunde werden in den einzelnen Pokal-/Hallenrunden ermittelt, dies ergibt sich durch besondere Ausschreibung.

Es wird zur Ermittlung der Endrunden-Teilnehmer die Gruppenstärke – 5 Mannschaften – zugrunde gelegt. Bei einer Gruppenstärke von 6 -7 Mannschaften werden die Ergebnisse durch einen Quotienten herunter gerechnet, bei einer Gruppenstärke von 4 Mannschaften, werden die Ergebnisse durch einen Quotienten hochgerechnet.

-Ausnahme im Jugendbereich – die Anzahl der Teilnehmer für die Endrunde werden vom Kreisjugendausschuß festgelegt.

Teilnehmer der Endrunde - Futsal
D-Jugend – 10 Mannschaften

C-Jugend -  6 Mannschaften

B-Jugend -
 6 Mannschaften

A-Jugend -  alle gemeldeten Mannschaften

Der Kreismeister + Vize-Kreismeister jeder Altersstufe vertreten den Spielkreis Mosel bei den Rheinlandmeisterschaften. Termine durch den Fußballverband Rheinland e.V.

Teilnehmer der Endrunde: 
E-Jugend – 10 Mannschaften 

Der Kreismeister + Vize-Kreismeister vertreten den Spielkreis Mosel

beim Kinder-Krebshilfe-Cup.
F-Jugend + Bambinis werden zum Gesamttreff in 2012 eingeladen!
Erste Hilfe Ausstattung

Jeder teilnehmende Verein hat in eigener Regie für Maßnahmen in Bezug Erster Hilfe zu sorgen, sowie entsprechende Hilfsmittel mitzuführen.
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Futsal-Regeln – es gelten die Regeln für die Junioren-Hallen-Rheinlandmeisterschaften in Abänderung für den Spielkreis Mosel.

Linienrichter bei Futsal -- NEU

Bei Futsal wird zukünftig nur 1 Schiedsrichter die Spielleitung übernehmen, der Linienrichter an der gegenüberliegenden Seite wird durch die teilnehmenden Vereine gestellt. Im Spielplan sind die Vereine, die in dem betreffenden Spiel den Linienrichter stellen, benannt.

Der Ausrichter hat ebenfalls für alle Fälle einen Ersatz-Linienrichter am Spieltage vor Ort zu stellen.
Nichtantreten von Mannschaften
Bei Nichtantreten einer gemeldeten Mannschaft wird diese an die Spruchkammer gemeldet mit dem Ziel der Bestrafung gemäß § 58 Strafordnung.
Bei Nichtantreten ist das Startgeld pro Mannschaft bzw. noch anfallende Schiedsrichterkosten zu zahlen. Die Höhe des Startgeldes ergibt sich aus der Ausschreibung. Diese Kosten sind mit der Anzeige durch den Spielleiter der 
Spruchkammer mitzuteilen.

Weiterhin sind dem ausrichtenden Verein oder Spielgemeinschaft ein Einnahmeverlust zu erstatten:

- 20,00 € bei Jugendmannschaften (Juniorinnen, Junioren, Bambinis) 
- 30,00 € bei Senioren (Damen, Herren, Alte Herren) 
Bei Nichtantreten ist grundsätzlich der Einnahmeverlust direkt an den Ausrichter zu zahlen. Absagen haben keine aufhebende Wirkung.

Weiterhin ist das Startgeld direkt an den Spielkreis Mosel zu zahlen.

Beide Zahlungen sind innerhalb 8 Tage nach dem Spieltermin zu leisten, nach diesem Termin wird die Spruchkammer mit zusätzlichen Kosten ein Urteil fällen.

Ausgefallene Spiele werden nicht nachgeholt!
Bei nicht vorhersehbaren, unabwendbaren Ereignissen ist der zuständige Ausrichter/Turnierleiter zu unterrichten.

Meldung von Schäden

Die teilnehmenden Vereine melden vor Benutzung und beim Verlassen der Kabine evtl. vorgefundene Schäden, der Turnierleitung. Der Turnierleiter teilt dies im Spielbericht mit und meldet es dem Eigentümer. Der verursachte Verein (Teilnehmer) haftet für den Schaden.
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Platzwahl – Die Platzwahl entfällt, der Erstgenannte der Spielpaarung hat Platzwahl.
Proteste

Es können Proteste nur gegen die Mitwirkung von nicht spielberechtigten Spielern erhoben werden. Der Turnierleiter entscheidet am Spieltage hierüber. (§ 8 Turnierordnung)

Sollten Tatsachen über ein nicht spielberechtiges Mitwirken eines Spielers in der Mannschaft nach dem Spieltage bekannt werden, so ist dieses beim Spielleiter innerhalb von 3 Tagen mit Beweis mitzuteilen.

Schiedsrichteransetzung

Die Schiri-Ansetzung erfolgt durch den SR-Ansetzer, der nach Möglichkeit für die entsprechenden Altersgruppen Schiris zur Verfügung stellt.
-Ausnahme im Jugendbereich – Für die Mannschaften im Bambini- bis
F-Jugend werden in der Regel keine Schiedsrichter angesetzt.
(evtl. auch E-Jugend) 

Die Betreuer der teilnehmenden Mannschaften mit dem verantwortlichen Verein sind dafür zuständig.

Schlechtwetter

Ein Verein, der nicht zu den Spielen wegen höherer Gewalt anreisen kann, hat keinen Anspruch auf Neuansetzung.

Eine generelle Absetzung des Spieltages kann nur vom Spielleiter nach Rücksprache mit Ausrichter vorgenommen werden.

Schuhwerk

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Spieler nur Schuhwerk mit hellen und abriebfesten Sohlen tragen dürfen.
Spieler mit anderem Schuhwerk werden von den Spielen ausgeschlossen.

Spielball

Jeder teilnehmende Verein hat selbst für einen ordnungsgemäßen und alterspezifischen Spielball zu sorgen.

Hallenrunde
A – D –Jugend spielen mit Futsalball nach Futsal-Regeln
die E-Jugend spielt mit Futsalball, aber nach allgemeinen Hallenregeln

5
5

Spielberichte (Mannschaftsmeldebogen) und Spielerlisten
Die Spielberichte sind ordnungsgemäß pro Mannschaft ausgefüllt zur Passkontrolle vorzulegen.
Ebenso haben Vereine mit mehreren Mannschaften einer Altersgruppe Spielerlisten vorzulegen bzw. diese bereits vorab dem Spielleiter zu senden.
Ein Wechsel von Spielern innerhalb eines Vereins ist nicht zulässig, wenn dieser an den Hallenterminen mit mehr als einer Mannschaft teilnimmt.
Bei nicht vorgelegten Spielerlisten gelten die Eintragungen auf dem Spielbericht (Mannschaftsmeldebogen) vom ersten Spieltag als verbindlich für die gesamte Spielrunde.
Spielleiter

Der zuständige Spielleiter für die Durchführung des Wettbewerbs wird in der Ausschreibung festgelegt.

Spielleiter – Hallenrunde  - Helmut Schneiders, Alte Moselbahn 15, 56862 Pünderich, Tel. 06542-2691 Mail: helmut-schneiders@t-online.de
Spielerpässe

Die Spielerpässe –Original- sind mit dem Spielbericht (Spielerliste) der Turnierleitung vorzulegen. Die Passkontrolle erfolgt durch die Schiedsrichter.

Teilnahmeberechtigt ist nur der Spieler, der im Besitz eines gültigen Spielerpasses ist. Dieser muß grundsätzlich vor Beginn des Spiels seiner Mannschaft vorgelegt werden.

Pass-online-Ausdrucke sind deshalb nicht zu akzeptieren!

Sollte am Spieltag bei einem Verein ein Spielerpass fehlen, so kann dieser bis zum Ende der Gruppenspiele bzw. Turnierspiele, wo dieser Verein zugehörig ist, vorgelegt werden.
Die Turnierleitung hat dies zu überwachen und schriftlich festzuhalten.

Bei Nichtvorlage des Spielerpasses bis zum Ende der Gruppenspiele bzw. Turnierspiele werden die Spiele der betreffenden Mannschaft, die gewonnen oder unentschieden endeten, als verloren gewertet. (3 - 0 Punkte + 0 – 0 Toren).
Spielen in verschiedenen Mannschaften

Das Spielen eines Spielers in verschiedenen Mannschaften am Turniertag ist verboten.

-Jugendbereich – ein Jugendspieler darf an einem Turniertag nur in einer Mannschaft spielen, erlaubt ist, dass z.B. ein D-Jugendspieler in der C-Jugend eingesetzt wird. Es zählt in diesem Falle der Einsatz in der C-Jugend, der Jugendspieler darf zu einem späteren Zeitpunkt nicht in der D-Jugend eingesetzt werden.
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Spielmodus

Die Anzahl der Spielrunden wird nach den gemeldeten Mannschaften festgelegt, siehe Gruppen-Übersicht der Altersklassen.

Die in den Vorrundenspielen erreichten Punkte + Tore werden nach Abschluß der Spielrunden addiert (E – A-Jugend)

Bei unterschiedlicher Gruppenstärke (4er Gruppe) werden die Punkte + Tore durch ein Quotient hochgerechnet und bei einer 6er/7er Gruppe werden die Punkte + Tore herunter gerechnet. Die Basis für die Berechnung ist die 5er Gruppe.

Die Endrunden erreichen die Mannschaften mit den zunächst meist erreichten Punkten.
Bei gleicher Punktzahl wird

- die Tordifferenz

- die höhere Anzahl erzielter Tore 
- Direktvergleich

gewertet.

Für die Endrunden gilt folgendes:

- Punktwertung

- Tordifferenz

- Höhere Anzahl der erzielten Tore

Sind Tordifferenz und höhere Anzahl der geschossenen Tore ebenfalls gleich, so wird ein Entscheidungsspiel oder ein 9 Meter-/bzw. 11 Meter-Schießen bis zur Entscheidung durchgeführt.
Die Turnierleitung entscheidet, welche weitere Wertung durchgeführt wird.

Spielregeln

Die Spielregeln für Pokalspiele und Fußballturniere ergeben sich nach den Richtlinien des Fußballverbandes Rheinland e.V. bzw. den Durchführungsbestimmungen des Spielkreises Mosel.

Startgeld

In der Ausschreibung wird die Höhe des Startgeldes festgelegt bzw. ob weitere Kosten für Schiedsrichter anfallen.

-Jugendbereich – für die jeweiligen Altersgruppen, wo Schiedsrichter angesetzt werden, ist ebenfalls Startgeld bzw. Kosten für Schiedsrichter zu zahlen. 
Das Startgeld beträgt 10,00 € pro Spieltag, pro Mannschaft für A – D-Jugend.
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-Hallenrunde Jugend – für E-Jugend, F-Jugend und Bambinis wird ein einmaliges Startgeld pro Mannschaft erhoben. 
Das einmalige Startgeld beträgt 15,00 € pro Mannschaft. Die Zahlung hat bis
zum Beginn der Hallenrunde zu erfolgen, spätestens zum 15. Dez. 2011.
Konto-Nr.70250 – BLZ 58751230 Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück
Ausnahme:  E-Jugend beim Endturnier, hier wird ebenfalls Startgeld  von 10,00 € erhoben.
Das Startgeld ist vom Ausrichter zu erheben und die Schiedsrichterkosten zu begleichen. Eine Abrechnung, sowie alle Unterlagen des Turnieres sind unverzüglich an den Spielleiter zu senden. Das Startgeld ist auf das Konto 70250 bei der Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück BLZ 58751230 einzuzahlen.

Trikotwechsel – Bei gleicher Trikotfarbe wechselt der Erstgenannte der Spielpaarung das Trikot bzw. Überziehhemdchen müssen getragen werden.
Die Überziehhemdchen stellt der Ausrichter.
Turnierleitung
Die Turnierleitung liegt in den Händen des durchführenden Vereins bzw. Spielgemeinschaft.

Der/die Turnierleiter-/In sollte mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Kosten für die Turnierleitung trägt der Ausrichter.

Sollte der Ausrichter keine Turnierleitung stellen können, so kann ein Schiedsrichter angefordert werden für die Übernahme der Turnierleitung.

Der Schiedrichter rechnet nach den vorgegebenen Sätzen ab.
Die Turnierleitung kassiert bei den teilnehmenden Vereinen das Startgeld bzw. die Schiedsrichterkosten, soweit dies in der Ausschreibung festgelegt ist.

Die Turnierleitung erstellt die entsprechenden Quittungen für die Vereine.

Die Schiedsrichterkosten werden den Schiedsrichtern vor Turnierbeginn durch den Ausrichter erstattet. 

Die Turnierleitung/Ausrichter erstellt eine Abrechnung für den Spielkreis Mosel. 
Die Turnierleitung/Ausrichter ist für die ordnungsgemäße Versendung der Spielberichte (Mannschaftsmeldebogen) an den Spielleiter zuständig.
Stand: 10.April 2008 – ergänzt 03.Dez.2008 – überarbeitet 30.Nov.2009 überarbeitet 24.Okt.2011
Bullay, den 20. Nov. 2011
Kreisjugendausschuß

Günter Thiesen
Kreisjugendleiter

